	Kampfmittel - Landminen und Sprengkörper 

Beim Auffinden von Minen ist der Entminungsdienst unverzüglich zu informieren. Bei der Vielzahl von Minen ist eine genaue Beschreibung samt Größenangabe erforderlich. Teilweise freigelegte bzw. freiliegende Minen dürfen aber unter keinen Umständen weiter freigelegt bzw. berührt oder verlagert werden.

"Vorsicht akute Lebensgefahr!"

Riegelmine 43
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Holzkastenmine
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T-Mine
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T-Mine
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Sprengkörper 1 pound
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Sprengkörper 1/2 pound
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Schützenmine
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Schützenmine


	  

Ungefährlich sind Minen mit blauem Anstrich und weißer Beschriftung. Auch olivfarbene Minen mit der klar erkennbaren weißen Aufschrift EX oder INERT enthalten keine explosiven Teile.

Auf keinen Fall Minen berühren, auch wenn die zur Beschreibung erforderlichen Einzelheiten, z.B. durch die Lage oder durch teilweise Bedeckung nicht eindeutig festgestellt werden können.



	


